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Informationsblatt Labor  

 

 

 

 

 
 

Liebes Laborteam,  
 

im Rahmen des Versorgungsvertrags Gesund schwanger nach § 140a  SGB V  zur Vermeidung von 

Frühgeburten wird bei teilnehmenden Versicherten ein konsequentes Infektionsscreening durchgeführt. 

Nach Entnahme eines Vaginalabstrichs durch den teilnehmenden Frauenarzt soll folgende Labor-

befundung erfolgen: 

 
1. Mikroskopische Auswertung nach Nugent-Kriterien  

gemäß DGHM-MiQ 10/2011 (Genitalinfektionen II) 
 

2. Mykologisch-mikroskopische Befundung  
gemäß 015/072 – S2k-Leitlinie: Vulvovaginalkandidose und DGHM-MiQ 10/2011 
(Genitalinfektionen II) 

 

 
Die Vergütungspauschale beträgt 15 € und ist über die Symbolnummer 81303 quartalsweise mit Ihrer 

Kassenärztlichen Vereinigung abzurechnen. In der Vergütungspauschale ist der Verwaltungskostensatz 

für die Abrechnung enthalten. Die Kosten für Versandmaterial, Versandgefäße etc., für die Versendung 

bzw. den Transport von Untersuchungsmaterial sowie für die Befundübermittlung von Untersuchungs-

ergebnissen an den behandelnden Arzt sind damit abgegolten. 

 

Bitte beachten Sie, dass für eine Abrechnung der Vertragsleistungen eine Teilnahme als 
Vertragsarzt über Ihre Kassenärztliche Vereinigung notwendig ist. Die Teilnahmeerklärung sowie 
alle erforderlichen Vertragsdokumente und Informationen erhalten Sie von Ihrer Kassen-
ärztlichen Vereinigung. Hier erfahren Sie auch stets welche Krankenkassen aktuell an Gesund 
schwanger teilnehmen. 

 

Die Befundung ist wie auf der folgenden Seite dargestellt durchzuführen und gemäß der in Anlage 12 

vereinbarten Form zu übermitteln. 




